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BD

BD

RRB3

Herzsprunger Hauptgraben verrohrt

SWP

RRB2

Biomethanleitung DN150 DP 10

RRB1

SW-D

Stadt Angermünde

Bebauungsplan
"Oderberger Straße"

i. d. Fassung der 2. Änderung vom ...

Maßstab: 1:1000
Bearbeitungsstand: 04.12.2013

GE  Gewerbegebiet

Baugrenze

Straßenverkehrsfläche

Hauptleitung unterirdisch

Trafo

Gasreglerstation

SWP Schmutzwasserpumpwerk

RRB Regenrückhaltebecken

Grünfläche öffentlich

Grünfläche privat

Landwirtschaft

Erhaltung und Pflege von Bäumen

Anpflanzung Eschen

Anpflanzung Linden

Anpflanzung Stiel und Traubeneichen

Anpflanzung Berg- oder Spitzahorn

Anpflanzung Kopfweiden (Salix alba)

Erhaltung und Pflege von Sträuchern

Entwicklung von Strauchgruppen

Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern

Flächen Schutz/Pflege/Entwicklung - Landschaft

Grenze Geltungsbereich

Bodendenkmal

mit Geh-/Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche

HSLP Hubschrauberlandeplatz-Bezugspunkt

beschränkterBauschutzbereich A §§17,13LuftVG

beschränkterBauschutzbereich B §§17,13LuftVG

Flugsektor 

Fläche A

Rt   Retensions-/ Vernässungsbereich

1. Art der Baulichen Nutzung

    (§5 Abs.2 Nr.1,§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO)

2. Maß der Baulichen Nutzung

    (§5 Abs.2 Nr.1, §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

    (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen

    (§9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

6. Grünflächen

    (§5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, §9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege

   und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

   (§5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4 BauGB,

    §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)

10. Sonstige Festsetzungen

7. Flächen für die Landwirtschaft

(§5 Abs.2 Nr.9 und Abs.4, §9 Abs. Nr.18 und Abs.6 BauGB)

Zeichenerklärung

Festsetzungen

11. Nachrichtliche Übernahmen

GRZ                      Grundflächenzahl
BMZ                      Baumassenzahl

5. Ver- und Entsorgungsanlagen

   (§5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4 BauGB,

     §9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6 BauGB)

Vorflutleitung Herzsprunger Hauptgraben;
SW-D Schmutzwasserdruckrohrleitung

bei Kopfweiden alle 5-10 Jahre Erhaltungsschnitt

alle 5-10 Jahre Erhaltungsschnit

RRB  Regenrückhaltebecken

(Tilla x vulgaris / cordata / platyphyllos)

Quercus robur und Querus petraea)

(Acer pseudoplatanus / Acer platanoides)

 (Fraxinus exelsior)

Eschen, Linden, Eichen, Ahorn - Stammumfang mindestens 16 cm, mit Ballen, 
im Radius von 1,75 m keine Leitungen oder unterirdische Bauwerke

Vernässen der Retentionsbereiche durch Pumpen von Wasser
aus den Rückhaltebecken

auf Rt1 5.000m³/a aus RRB1
auf Rt2 9.600m³/a aus RRB3
auf Rt3 6.300m³/a aus RRB3

Einbau einer Abscheideanlage für Leichtflüssigkeiten
Sohlenbefestigung nur im Absetzbereich max. 15% der gesamten Beckensohle
naturnahe Gestaltung
Böschungsneigung i.d.R. 1:3, nur vereinzelt steilere Ufer
Anlegung von Flachwasserbereichen
Initialbepflanzung der Ufer mit Röhrichtpflanzen
Bepflanzung von mind. 15% der Böschungen mit Sträuchern und Bäumen laut Anhang-Pflanzliste
Notüberlauf möglichst hoch anordnen, Unterkante Überlauf ist höher anzuordnen als Oberkante
Zulauf

Regenrückhaltebecken RRB3 - mind. ein Überlauf nach Rt3, ein ggf. notwendiger zusätzlicher Überlauf
in die Vorflut ist mind. 25cm höher anzuordnen als der Überlauf in den Rt 

heimische standortgerechte Arten - Leitarten gemäß Anhang-Pflanzliste

80% Sträucher, 20% Bäume
heimische standortgerechte Arten - Leitarten gemäß Anhang-Pflanzliste
Pflanzabstand max. 1.0 x 1,0 m, mind. 4-reihig

1. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Begrünungsmaßnahmen gärtnerisch anzulegen und von jeglicher Lagerhaltung
freizuhalten. Auf jedem Grundstück ist, soweit im Plan nicht anders dargestellt, ein mindestens 2,5 m breiter Streifen entlang der 
Grundstücksgrenzen mit Gehölzen zu bepflanzen.

2. Bei je mind. 60% der Bäume, der Sträucher, der holzigen Bodendecker und der Stauden aller gärtnerisch anzulegenden Flächen sind
standortgerechte heimische Arten zu verwenden. Insgesamt sind max. 5% Nadelgehölze zulässig. Die Leitarten der Gehölze sind der im 
Anhang befindlichen Pflanzliste zu entnehmen.

3. Stellplätze sind mit wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. Rasengittersteine, Großsteinpflaster mit mind. 2cm Rasenfuge o.ä.) 
herzustellen.

4. Das auf der Fläche A anfallende Niederschlagswasser ist dem Vernässungsbereich Rt3 zuzuführen.

5. Außerhalb der Fläche A und der Straßenverkehrsflächen ist das unverschmutzte Niederschlagswasser zu versickern.

6. In den Fällen, in denen die festgesetzte GRZ von 0,6 im Rahmen der Möglichkeiten des §19 IV BauNVO überschritten wird, 
ist die damit verbundene Reduzierung der Vegetations- und Sickerflächen für das Dachabflusswasser nach Maßgabe der 
Stadt durch extensive Dach- und Fassadenbegrünung auszugleichen.

7. Die östliche Seite der Lindenallee entlang der Oderberger Straße ist in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger zu ergänzen.

8. In einem Abstand von weniger als 50m von Rt1, Rt2 und Rt3 ist die Neuanlage von Gräben und Dänagen mit einer Sohle, 
die tiefer als 44,10m üNN liegt, zu unterlassen. Mit Außnahme der unter den Straßen befindlichen Gräben sind sämtliche innerhalb 
dieses 50m-Bereiches gelegenen Rohr- und Kabelgräben mit bindigem Boden zu verfüllen. Auch die Rohr- und Kabelbettung ist 
entsprechend durchzuführen.

Planergänzungsbestimmungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)

Verfahrensvermerke

1.) Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am …………….. den Plan zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes "Oderberger Straße" als Satzung beschlossen.

Angermünde,.................                         Siegel                            ..................................
                                                                                                     Bürgermeister

2.) Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen 
sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

………………….,.................                   Siegel                            ..................................
                                                                                                     ÖBVI

3.) Die Satzung über den Plan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Oderberger Straße"  wird hiermit ausgefertigt.

Angermünde,.................                         Siegel                            ..................................
                                                                                                     Bürgermeister

4.) Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, ist am ………….. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung innerhalb eines Jahres 
sowie auf die Rechtsfolgen (§215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§44 BauGB) 
hingewiesen worden. Der Plan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes "Oderberger Straße" ist mit der Bekanntmachung 
wirksam geworden.

Angermünde,.................                         Siegel                            ..................................
                                                                                                     Bürgermeister

9. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

   (§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4 BauGB,

    §9 Abs.1 Nr.16 und Abs.6 BauGB)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke Baunutzungsverordnung - BauNVO 
in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Kapitel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 466);

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung 1990- PlanzV 90 - 
vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 2253)
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